
   
 
  
 
 
 
Information zur Ausstellung von Fischereierlaubnisscheinen 

(Gastkarten) am Vereinsgewässer „Kuhschwanzweiher“ 
Die Ausgabe des Fischereierlaubnisscheins erfolgt ausschließlich über das 

genannte Angelfachgeschäft. 
 

Der Fischfang darf nur mit einem zuvor erteilten Fischereierlaubnisschein in Verbindung 
mit dem staatlichen Fischereischein ausgeübt werden! 

. 
Die Zeit des Fischfangs ist von einer Stunde vor Sonnenaufgang bis eine Stunde nach 
Sonnenuntergang beschränkt. 
 

1. Der Fischfang darf nur mit  der Angel (Handangel) ausgeübt werden.  
Sonstige  Fanggeräte sind verboten. 

 
2. Der  Fischereierlaubnisschein kostet je Angel 10 € und ist beschränkt auf höchstens 

zwei Angeln je Angler und Tag.   
Der Fischereierlaubnisschein ist nicht auf andere Personen übertragbar. 
 
Die „Helferregelung“ gilt nur für Personen mit körperlichen Behinderungen bzw. 
Kinder/n bis 10 Jahren und ist beschränkt auf die 2 Angeln des „Hauptanglers“ als 
Inhaber des  Fischereierlaubnisscheines. 

 
3. Die gesetzlichen Bestimmungen über Schonzeiten und Schonmaße sind einzuhalten 

(Informationen hierzu am Aushangkasten). 
 

4.  Die Verwendung eines Setzkeschers und lebender Köderfische sind  
             nicht erlaubt bzw. verboten. 
  

5.  Angeln auf Raubfisch ist ab 01. Juni - nur mit totem Köderfisch -  und nur mit  
 einer Angel erlaubt.    

 
      6.    Untermaßige Fische sind sofort und schonend zurückzusetzen.  
 
Das Nachtangeln für Gastangler (von 17.00 Uhr bis Sonnenaufgang) ist nur nach zuvor 
gelöstem Fischereierlaubnisschein für das „Nachtangeln“ und in Begleitung eines 
Vereinsmitgliedes möglich. Am Gewässer kann kein  Fischereierlaubnisschein für das 
Nachtangeln gelöst werden! 
 
Der staatliche Fischereischein und der Fischereierlaubnisschein ist den 
kontrollberechtigten Vereinsmitgliedern und den staatlichen Kontrollbefugten der 
Fischereiaufsicht vorzuzeigen und auszuhändigen. 
 
Die Fangstatistik ist beim Verlassen des Gewässers in den Briefkasten einzuwerfen !  
Wird die Fangstatistik nicht abgegeben, wird zukünftig kein Fischereierlaubnisschein 
mehr erteilt! 
 
Ein Verstoß gegen die gesetzlichen oder die vereinsinternen Bestimmungen hat den 
sofortigen und entschädigungslosen Einzug des Fischereierlaubnisscheines zur Folge. 
 

Bitte Beachten!! 
Beim Verlassen des Gewässers erlischt sofort der 

Fischereierlaubnisschein für diesen Tag! 


